
Bei[o e, 6

M u ste rve rtragsbesti m m u n ge n fü r We rkve rträge

zwischen Erst- und Subunternehmer

1. Regelung der Weitervergabe der Arbeiten

1.1. Allgemeines

Zur Sorgfaltspflicht des Erstunternehmers gehören laut Art. 8c EntsV auch die eÉorderlichen

vertragllchen Vorkehrungen, damit er sich von den Subunternehmern, welche innerhalb oder am Ende

der ,,Auftragskette" Arbeiten ausführen sollen, die Einhaltung der minimalen Lohn- und

Arbeltsbedingungen darlegen lassen kann.

Zu den vertraglichen Vorkehrungen gehört auch die Möglichkeit, die Weitervergabe der Arbeiten
gänzlich zu verbieten. Je nach Art der Arbeiten und der entsprechenden Risikobeurte¡lung kann dabei

die Weitervergabe der Arbeiten bereits auf erster Subunternehmerstufe oder erst ab einer

nachgelagerten Subunternehmerstufe untersagt werden. Dieser Entscheid ist jeweils im Einzelfalle zu

treffen und im jeweiligen Werkvertrag zwischen dem Erstunternehmer und dem Subunternehmer zu

regeln. Zudem muss entschieden werden ob und wenn Ja in welcher Höhe dem zuwiderhandelnden

Subu nterneh mer eine Konventionalstrafe auferlegt werden soll.

1.2. MöglicheVertragsklauseln

t,2.1. Verbot der Weitervergabe ab erster Stufe - empfehlenswert zur Risikominimierung

Kommt man im Rahmen einer Bauprozess- und Risikobeurteilung zum Schluss, dass im zu beurteilenden

Fall so wenig Risiko wie möglich eingegangen werden soll, so ist die Weitervergabe bereits ab erster

Stufe zu verbieten. Zusätzlich kann eine Konventionalstrafe auferlegt werden.

(7) Der Subunternehmer hat die íhm í)bertragenen Arbeiten aus diesem Vertrog persönlich auszuführen.

Die Weitervergobe (Unteruergabe) von Arbeiten ous diesem Vertrog dn Dritte (Subsubunternehmer) lst

nicht zuldssig.

Zusätzlich kann (Je nach Risikobeurteilung) eine Konventionalstrafe auferlegt we¡den.

(2) Verstösst der Subunternehmer gegen dos Verbot der Untervergobe, schuldet er dem Unternehmer

elne Konventlonolstrafe von CHF Betrag.-.



1.2.2. Verbot der Weltervergabe ab zweiter Stufe - empfehlenswert bei flexlblem Bauprozess

Erfordert die Ausführung der Arbeiten (im Rahmen elner Bauprozess- und Risikobeurtellung) eine

flexiblere Handhabung der Weitervergabe der Arbeiten, so ist empfehlenswert, die Untervergabe auf

zweiter Stufe mit vorgängiger schriftlicher Genehmigung zu erlauben und erst die weitere

Weitervergabe zu untersagen. Zusätzlich kann eine Konventionalstrafe auferlegt werden,

Zusätzlich kann (je nach Risikobeurteilung) eine Konventionalstrafe auferlegt werden,

(3) Verstösst der Subunternehmer gegen die vorstehenden Regeln der Weiteruergobe, indem er Arbeiten

ohne schriftlîche Genehmigung des lJnternehmers durch einen Dritten (subsubunternehmer) ausführen

lösst, schuldet er dem Unternehmer eine von CHF Betrag.-,

11) Die Weltervergobe von Arbeiten aus dlesem Vertrdg an einen Drttten bedorf der schriftlichen

Genehmigung des Unternehmers. Die schriftliche Genehmlgung ist vor Arbeitsaufnohme der

entsprechenden Arbeiten, unter Vorlage des abzuschliessenden Werkvertrages mit dem Dritten, heim

lJnternehmer schrlftllch etnzuholen, lm Werkvertrag zwischen dem Subunternehmer erster Stufe und

dem Dritten (subsubunternehmer) ist die Weltervergobe der übernommenen Arbelten unter Auferlegung

einer Konventionalstrofe im Widerhandlungsfoll zu untersogen und der Dritte (Subsubunternehmer) ist

schriftlich zur Einholtung der minimalen Lohn- und Arbeitsbedlngungen gemöss Art. 2 Abs. 1 lit. o bis f
EntsG zu verpflichten.

(2) lm Falle genehm¡gter We¡tervergabe von Arbeiten ous díesem Vertrog øn elnen Dritten

(subsubunternehmer), ist der Subunternehmer erster Stufe zudem verpflichtet, dem Unternehmer die

Einhattung der minimalen Lohn- und Arbeitsbedingungen gemöss Art. 2 Abs. 7lit. a bis f EntsG durch den

Drltten (Subsubunternehmer) onhand von Dokumenten und Belegen vor Vertragsschluss mit dem Dritten

(subsubunternehmer) und vor Begínn der Arbeiten im Sinne von Art, 5 Abs. 3 Ents9 i.V. mit und noch

Mossgobe von Art. 8b Entsv bzw. diese Unterlogen dem Unternehmer



2, Verpflichtung des Subunternehmers zur Elnhaltung der minlmalen Lohn- und

Arbeitsbedingungen

2.i.. Verpfllchtung des Subunternehmers zur Einhaltung der mlnlmalen lohnbedlngungen

(Art. 2Abs. I lit. a EntsG l.V.m. Art. 8b Abs. I lit. a-d Entsv)

Folgende Vertragsbestimmungen regeln insbesondere die Rechte und Pflichten der Vertragspartner

(Erstunternehmer und Subunternehmer) in Bezug auf die Sorgfaltspflichterfüllung durch den

Erstunternehmer nach Massgabe von Art, 5 Abs. 3 EntsG und Art. 8b EntsV'

ll) Der Subunternehmer verpfllchtet slch, den ft)r seln Gewerbe mqssgebl¡chen Gesomtorbeltsvertrog,

_hier geltenden GAV einfügen_, votlständig einzuhalten. lnsbesondere verpflichtet sich der

Subunternehmer zur Einhaltung der in Bundesgesetzery Verordnungen des Bundesrotes, ollgemein

verbindlich erklörten Gesamtqrbeitsvertr¿igen und Normolorbeltsvertrögen vorgeschriebenen

Mindestlohnbestlmmungen Inklusive Zuschläge und Arbeítszeítbestlmmungen gemöss Art' 2 Abs' 1 lit' a

ÉntsG /SR 823.20).

(2) Der Subunternehmer ist verpftichtet, vor Arbeitsaufnahme, spötestens mit Ddtum der Unterzeichnung

dieses Vertrages die Einhaltung der minimalen Lohn- und Arbeltsbedingungen gemöss Art. 2 Abs' 7 lit' o

Entsî gegenüber dem tJnternehmer m¡t den entsprechenden Dokumenten nach Massgabe von Art' 8b

Abs. 7 EntsV gtoubhoft dorzulegen, Dobei hot der Subunternehmer dem lJnternehmer die folgenden

Dokumente vorzulegen:

Zutreffe n des o nkre u ze n ( Me h rþ ch ne n nu nge n m ögl ich )

D Entsendebest¿it¡gung (Art, 8b Abs. 7 lit, a EntsV): vom Subunternehmer und den Arbeitnehmenden

unterzelchnete Entsendebestötígung mit Angoben zum oktuellen Solär tm Herkunftsland, zu den

gewährten Entsendezulogen und Zuschtögen gemtiss Art. 7 Ents6, zur Einreihung ín die Lohnklosse, zu

den Mindesttöhnen und Arbeitszeiten gemöss dem Ít)r den Einsotz ín der Schwelz anwendbaren

ollgemeinverbindtich erkttirten Gesamtorbeltsvertrog, 

-hier 

geltenden GAV einÍügen-'

E Selbstdektarut¡on (Art. 8b Abs. I t¡t, b Entsu): eine Deklaration des Subunternehmers, dass er die

minimdlen Lohnbedingungen garantiertt ergänzt mit der Namensliste der für die Ausführung der

Arbeiten vorgesehenen Arbeitnehmer oder der Namensliste der Stommbelegschalt in der Schweiz, mit

Angaben zur Einreihung in die Lohnklosse, zu den Mlndestlöhnen und Arbeitszeiten gemäss dem

anwendboren allgemeinverbindtich erkldrten Gesamtarbeitsvertrdg sowie die schriftliche Bestdt¡gung

der Arbeitnehmenden, dass sie die für lhre Lohnklosse vorgeschrlebene minimale Entlöhnung

erhalten.

E Bestätlgung der PBK (Art, 8b Abs, I tit. c EntsVJ: d¡e Best¿it¡gung der poritötischen Vollzugsorgane

von allgemelnverbtndttch erkläften Gesamtorbeitsvertrögen, doss der Subunternehmer auf Einhqltung

der Lohn- und Arbeitsbedingungen kontrotliert wurde und keine Verstösse festgestellt wurden,

ã Eintrog In Berulsregtster (Art, 8b Abs. 7 nt, d EntsV): der Elntrog des Subunternehmers ln elnem von

den Arbeitgebern und Arbeitnehmenden oder von einer Behörde geführten Register (Berufsreglster),

welcher bestötigt, doss kein Verþhren wegen Verstoss gegen die minimolen Lohn' und

Arbeitshedingungen Iöuft und ketne solchen Verstösse vorliegen'

(3) Der Subunternehmer mit Sltz oder Wohnsítz in der Schweiz, der weníger als zwel Johre im Schweízer

Handelsreglster eingetrøgen íst und weder über eine ,Best¡it¡gung der PBK" noch einen Eintrag im

Berufsregister vorwelsen kann, ist gemäss Art. 8b Abs, 3 EntsV zudem verpflichtet, sp¿itestens mlt Dotum

der lJnterzeichnung dieses Vertroges gegenüber dem lJnternehmer nachzuweísen, dass er die

Setbstdektorøtion noch Art. 8b Abs, 7 llt, b EntsV und Abs. 2 vorstehend ouch den zustöndigen

Orgonen nach Art.7 Abs. 1 lit. ø Ents6 hot.



2.2. Verpflichtung des Subunternehmers zur Einhaltung der minlmalen Arbeitsbedlngungen

(Art. 2 Abs. 1 l¡t. b - f Entsc ¡.V.m. Art. 8b Abs. 2 Entsv)

(7) Der Subunternehmer verpflichtet sich zur Einhaltung der in Bundesgesetzen, Verordnungen des

Bundesrøtes, otlgemein verbindlich erklörten Gesomtarbe¡tsverträgen und Normalorbeitsverträgen

vorgeschriebenen minimolen Arbeltsbedingungen wie Arbeits- und Ruhezeiten; Mindestdouer der Ferien;

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz om Arbeitsplotz; Schutz von Schwangeren, Wöchnerinnen,

Klndern und Jugendlichen und Nichtdiskriminierung, namentlich Gleichbehandlung von Frau und Mann

gemöss Art. 2 Abs. 7 lit. b - Í Entsc (SR 823.20)'

(2) Der Subunternehmer tst verpfllchtet, vor Arbeítsaufnohme, sp¿itestens m¡t Datum der Unterzelchnung

dieses Vertroges die Einhaltung der minimqlen Arbeitsbedlngungen gemöss Art. 2 Abs. 1' l¡t. b - f EnßG

gegenüber dem lJnternehmer mit den entsprechenden Dokumenten noch Mossgabe von Art, 8b Abs.2

EntsV gtoubhaft darzulegen. Dobeî hat der Subunternehmer dem Unternehmer die folgenden Dokumente

vorzulegen:

zutreffe ndes o nk re u ze n (Me h rfo ch ne nn u nge n mögli ch ) :

J Setbstdeklarat¡on (Aft. 8b Abs.2 ltt. o EntsVl: eine vom Subunternehmer unterzeichnete Deklorotion

über dte Einhaltung der Vorschriften zur Arbeits- und Ruhezeít, zur Mindestdouer der Ferlen, zur

Arbeitssicherhelt und zum Gesundheitsschutz, zum besonderen Schutz von Jugendllchen und

Arbe it ne h meri n nen sow le zu r Loh n g le ichke it.

t ZertiÍikate (Art, 8b Abs. 2 tit, b Entsu): onerkannte ZertîÍizierungen zur Arbeitssicherheit und zum

Gesundheitsschutz,

(3) Der Subunternehmer mit Sitz oder Wohnsitz in der Schweí2, der weniger ols zweí Johre im Schwelzer

Høndelsregister eingetragen ist und weder über eine ,,Bestätigung der PBK" noch elnen ,,Elntrog im

Berufsreglster" vonueisen kann, ist gemöss Art. 8b Abs, 3 Ents6 zudem verpflichtet, spötestens m¡t

Datum der Unterzeichnung dieses Vertroges gegenüber dem lJnternehmer nachzuwe¡sen, doss er die

Selbstdektqrøtion noch Art. 8b Abs. 7 und Abs. 2 Entsv und Abs. 2 vorstehend ouch den zuständígen

porttötlschen Orgonen nach Art.7 Abs, T lit' a Ents6 zugestellt hat.


